








STICHTAG: 31.10.2024

IST Liquidität 670.214

-  Geplante Bewirtschaftungskosten I 2024 -15.100

-  Wiedervermietungskosten I 2024 0

=  Liquidität nach geplanten Kosten I 2024 655.114

SOLL Liquiditätsreserve bei Vollvermietung 398.238

Differenz zur SOLL-Liquidität 256.876

In Monaten 5

B E R E C H N U N G S M E T H O D E E R L Ä U T E R U N G E N

I F A   I N V E S T M E N T R E P O R T          4

Liquiditätsübersicht

M I E T A K O N T O   /   E N T N A H M E

Um die Liquidität Ihrer Liegenschaft nicht zu gefährden, sowie um für ausreichend Mittel 
am Hausverwaltungskonto für eine ordentliche Bewirtschaftung vorzusorgen, ist es aus 
Sicht des Asset Managements erforderlich, die Höhe der monatlichen Ausschüttungen 

unverändert bei € 510 je 1% Anteil bzw. € 51.000 bezogen auf die gesamte Liegenschaft 
zu belassen.

Aufgrund der Reserven am Hausverwaltungskonto wurde mit Dezember 2024 eine 
Sonderausschüttung in Höhe von 1.700 EUR je 1% Anteil bzw. 170.000 EUR für das 

gesamte Objekt vorgenommen. 

In der Berechnung wird auf die Liquiditätssituation zum oben genannten Stichtag eingegangen

und daraus die aus wirtschaftlicher Sicht empfehlenswerte Höhe der Ausschüttung an Sie für

die kommenden 12 Monate ermittelt.

Hierbei wird ausgehend vom aktuellen Liquiditätsstand (Liquidität IST) unter Berücksichtigung

von erforderlichen Investitionen und Wiedervermietungskosten die verfügbare Liquidität nach

Kosten errechnet und der Liquiditätsreserve SOLL (standardmäßig drei Monatsmieterträge bei

Vollvermietung) gegenübergestellt. Um die aktuell vorhandene Liquidität korrekt abzubilden,

werden offene Zahlungsverpflichtungen von Mieter:innen berücksichtigt. Sobald die Zahlungen

einlangen, können laufende Ausschüttungen erhöht bzw. Sonderausschüttungen durchgeführt

werden. 

Aus dieser Rechnung ist ersichtlich, ob abzüglich zu erwartender Kosten eine positive oder

negative Abweichung zur SOLL-Liquiditätsreserve besteht.

Oberstes Ziel des Liquiditätsmanagements bzw. der -planung ist es, unter 
Berücksichtigung bekannter bzw. zu erwartender Aufwendungen gleichbleibende und 
natürlich möglichst hohe kontinuierliche Ausschüttungen (Mietakonti/Entnahmen) 
vorzunehmen. 

Aus der oben ersichtlichen Darstellung ergibt sich eine positive Abweichung vs. 
Liquiditätsreserve SOLL von rd. plus € 256.000. Zu beachten ist hierbei, dass der 
Zinsaufwand bzw. die Tilgung des geförderten FK in 11/2024 noch nicht berücksichtigt 
ist.




















